
AUSLEGUNGSEXEMPLAR 02.04.2024 – 06.05.2024 
 

1. Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 2 „Gewerbegebiet an der B 111“ der 
Gemeinde Loddin 

 
Entwurfsfassung von 11-2023 

 
Nach Einschätzung der Gemeinde Loddin wesentliche, bereits vorliegende umweltbezogene 
Stellungnahmen: 
 

 Wasser- und Bodenverband Insel Usedom-Peenestrom vom 24.04.2023 

 Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Insel Usedom vom 
02.05.2023 

 Bauernverband Ostvorpommern e.V. vom 03.05.2023  

 Landkreis Vorpommern-Greifswald vom 09.05.2023 mit Belangen aus den einzelnen 
Fachbehörden: 

 SG Hygiene-, Umweltmedizin und Hafenärztlicher Dienst 

 SB Denkmalschutz 

 SB Abfallwirtschaft/ Bodenschutz 

 SB Immissionsschutz 

 SG Wasserwirtschaft 

 SB Breitband 

 Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern vom 
10.05.2023 

 Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern vom 11.05.2023 

 Landkreis Vorpommern-Greifswald vom 16.05.2023 mit folgenden Belangen aus den 
einzelnen Fachbehörden 

 SG Naturschutz 

 Forstamt Neu Pudagla vom 16.05.2023 

 Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und 
Katastrophenschutz Mecklenburg-Vorpommern vom 22.05.2023 

 Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern vom 30.05.2023 
 

 Bürger vom 12.04.2023 
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P. Thore, Fachdienst Bau 
Amt Usedom Süd 
Markt 7, 17406 Usedom 
                      Anklam, 03.05.2023 
 

Stellungnahme - Beteiligung nach § 4(1) BauGB - 1.Erg BP Nr. 2 
"Gewerbegebiet an der B 111" -Gemeinde Loddin 
 
Als regionaler Bauernverband haben wir die betroffenen Landwirte über die geplante 

Baumaßnahme informiert. 

Laut den Unterlagen liegen die betroffenen Flurstücke in der Flur 2, bei Einsichtnahme in das 

Geoportal M-V handelt es sich hingegen um die Flur 1. Außerdem gibt es das Flurstück 472 

nicht (mehr), sondern wurde in mehrere Flurstücke unterteilt. Daher kann die Lage der 

betroffenen Fläche nicht eingeschätzt werden. 

Wir gehen davon aus, dass die Zufahrt zu den landwirtschaftlichen Flächen über die Straße 

"Zum Herrenberg" auch mit (überbreiter) landwirtschaftlicher Technik möglich bleibt und 

bitten um eine entsprechende Klarstellung. 

Teil 1 Ziffer 5.5.1 Grünordnerische Festsetzungen und Maßnahmen 

Im Plangebiet sollen die unter Ziffer 5.5.1. aufgeführten Bäume sowie Sträucher gepflanzt 

werden. Der vorgesehene Pflanzstandort befindet sich nach den Entwurfsunterlagen an der 

südlichen Grundstücksgrenze des Gewerbegebiets 4. Dies wird von uns abgelehnt. Durch 

eine Bepflanzung an der Grundstücksgrenze wird die Bewirtschaftung der angrenzenden 

landwirtschaftlichen Fläche zeitnah beeinträchtigt werden, da erhebliche Abstände zur (sich 

perspektivisch ausbreitenden) Hecke sowie den Bäumen einzuhalten sind. Der 

Bauernverband fordert hier, einen Mindestabstand von 2 m für eine Heckenbepflanzung 

sowie von 5 m für Bäume, gemessen von der Mitte des Stammes, wo er aus dem Boden tritt, 

bei Sträuchern und Hecken von der Mitte der zunächst an der Grenze befindlichen Triebe. 

Teil 1 Ziffer 5.5.2 Festsetzungen und Maßnahmen zum Artenschutz 

Auf Seite 19 des Vorentwurfs zur Begründung zur 1. Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 2 

"Gewerbegebiet an der B111" der Gemeinde Loddin finden sich Ausführungen zur Schaffung 
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von Ersatzhabitaten für Fledermäuse und Ersatznahrungshabitate für die Feldlerche. Hierzu 

sollen angrenzende Flächen in Anspruch genommen werden, z.B. durch die Anlage von 

Hecken oder eine extensive Bewirtschaftung/Brachen. Im Umkehrschluss sollen auch hier 

weitere landwirtschaftliche Flächen beansprucht werden. Dies sehen wir kritisch. Wir 

fordern an dieser Stelle, andere Möglichkeiten zu prüfen (siehe Gewerbegebiet 5 – Ortslage), 

mindestens aber, dass für derartige Maßnahmen zwingend auch das Einverständnis des 

Bewirtschafters (sofern vom Eigentümer abweichend) einzuholen ist. 

Teil 2 Ziffer 2.5. Nach 2.5 Bewertung verbleibender Eingriffsfolgen  

Danach sollen Eingriffe in Natur und Landschaft durch geeignete Kompensationsmaßnahmen 

ausgeglichen werden. Der Umfang und die Art der Kompensationsplanung sollen in 

Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Vorpommern-Greifswald 

erfolgen. Die Festsetzung der Kompensationsmaßnahmen soll im weiteren Verlauf des 

Planverfahrens erfolgen. 

Hierzu haben wir folgende Anmerkungen: 

Bei der Aufstellung von Flächen- und/oder Bebauungsplänen sind ausdrücklich auch die 

Belange der Landwirtschaft zu beachten. Gleichwohl finden sich in den Erstellungsunterlagen 

keine Aussagen dazu. Durch die Erweiterung des Gewerbegebietes wird landwirtschaftliche 

Fläche verloren gehen, gleichermaßen wird von einer weiteren Flächeninanspruchnahme für 

eventuelle Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bzw. für den Artenschutz ausgegangen. An 

dieser Stelle vermissen wir eine Auseinandersetzung mit den Auswirkungen des 

landwirtschaftlichen Flächenverlustes. Konkret möchten wir auf folgende Bestimmungen 

hinweisen: 

§ 1a Abs. 2 BauGB:  Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen 

werden; dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für 

bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde insbesondere durch 

Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur 

Innenentwicklung zu nutzen sowie Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu 

begrenzen. Landwirtschaftlich, als Wald oder für Wohnzwecke genutzte Flächen sollen nur 

im notwendigen Umfang umgenutzt werden. Die Grundsätze nach den Sätzen 1 und 2 sind 

in der Abwägung nach § 1 Absatz 7 zu berücksichtigen. Die Notwendigkeit der 
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Umwandlung landwirtschaftlich oder als Wald genutzter Flächen soll begründet werden; 

dabei sollen Ermittlungen zu den Möglichkeiten der Innenentwicklung zugrunde gelegt 

werden, zu denen insbesondere Brachflächen, Gebäudeleerstand, Baulücken und andere 

Nachverdichtungsmöglichkeiten zählen können. 

§ 15 Abs. 3 BNatSchG: Bei der Inanspruchnahme von land- oder forstwirtschaftlich 

genutzten Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen ist auf agrarstrukturelle Belange 

Rücksicht zu nehmen, insbesondere sind für die landwirtschaftliche Nutzung besonders 

geeignete Böden nur im notwendigen Umfang in Anspruch zu nehmen. Es ist vorrangig zu 

prüfen, ob der Ausgleich oder Ersatz auch durch Maßnahmen zur Entsiegelung, durch 

Maßnahmen zur Wiedervernetzung von Lebensräumen oder durch Bewirtschaftungs- oder 

Pflegemaßnahmen, die der dauerhaften Aufwertung des Naturhaushalts oder des 

Landschaftsbildes dienen, erbracht werden kann, um möglichst zu vermeiden, dass 

Flächen aus der Nutzung genommen werden. 

Wir fordern eine vorrangige Inanspruchnahme von geeigneten Ökopunkten. 

Gleichermaßen sollten bei der Kompensationsplanung neben der unteren 

Naturschutzbehörde auch die Landwirte einbezogen werden, die davon betroffen sind. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
…................................ 
Anne Vaegler 
Geschäftsführerin 
Bauernverband Ostvorpommern e.V. 
 
Breite Straße 24 
17389 Anklam 
Tel.: 01715652007  
Email: vaegler@bv-mv.de 



















Landesamt
für Umwelt, Naturschutz und Geologie 

Mecklenburg-Vorpommern
MV»
Mecklenburg-Vorpommern

Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie 
Mecklenburg-Vorpommern, Postfach 13 38, 18263 Güstrow

Landesamt für Umwelt, 
Naturschutz und Geologie

Amt Usedom Süd 
Fachdienst Bau 
Markt 7
17406 Usedom

E-Mail: p.thore@amtusedom-sued.de

Ihr Zeichen:
Ihre Nachricht vom: 12.04.2023 
Bearbeiter: Herr Pollee (Abt. 5)
Az.: - Bitte stets angeben! -
LUNG-23144-510
Tel.: 0385/588-64-514 (Abt. 5)
Fax: 0385/588-64106
E-Mail: toeb@lung.mv-regierung.de

Datum:10.05.2023

Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange

Nachfolgend übersende ich Ihnen die Stellungnahme der Abteilung 5.

Im Auftrag

K. Fleisch

Vorhaben
1. Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 2 "Gewerbegebiet an der B111" der Gemeinde 
Loddin

Abteilung Immissionsschutz und Abfallwirtschaft (Abteilung 5)

Aus Sicht des Lärmschutzes wird nachfolgend Stellung genommen. Grundlage der Prüfung 
bilden folgende Unterlagen:

[1 ] Satzung zur 1. Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 2 "Gewerbegebiet an der B111" der 
Gemeinde Loddin, Vorentwurf vom Dezember 2022

[2] Begründung zur Satzung zur 1. Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 2 "Gewerbegebiet 
an der B111" der Gemeinde Loddin, Vorentwurf vom Dezember 2022
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Paulshöher Weg 1
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Für die neuen Gewerbeflächen GE 4 und GE 5 werden flächenbezogene Schallleistungspe
gel (ESP) von „tags“ 65 dB(A) sowie „nachts“ 50 dB(A) festgesetzt.
Das Schalltechnische Gutachten der PLANIVER Planungsbüro für Ingenieurbauwerke und 
Verkehrsanlagen GmbH aus Neubrandenburg zur Ursprungsplanung liegt dem LUNG nicht 
vor und kann daher nicht in die Bewertung einbezogen werden. Anhand der Begrenzung der 
ESP im GE 2 wird davon ausgegangen, dass die Immissionsrichtwerte der TA Lärm bzw. die 
Orientierungswerte der DIN 18005-1 an der benachbarten schützenswerten Bebauung be
reits durch die bestehende Kontingentierung ausgereizt wird.
Demnach ist zu vermuten, dass mit der hier gegenständlichen Festsetzung zusätzlicher Ge
werbeflächen, deren Immissionen zu denjenigen der bereits vorhandenen Flächen energe
tisch zu addieren wäre, die Immissionsrichtwerte bzw. Orientierungswerte zukünftig bereits 
planmäßig überschritten werden. Dies läuft dem Grundgedanken einer Geräuschkontingen
tierung, Konflikte mit umliegender Wohnbebauung bereits auf Planungsebene zu lösen, 
deutlich entgegen.

Nach Ansicht des LUNG ist im Rahmen eines erneuten schalltechnischen Gutachtens zu 
belegen, dass die festgesetzten Geräuschkontingente in Summe so bemessen sind, dass 
keine Lärmkonflikte mit der Nachbarschaft zu erwarten sind.
Hierbei muss angemerkt werden, dass die zur Zeit der Aufstellung des Ursprungsplans übli
che und nicht-genormte Festsetzung von ESP ohne Konkretisierung der heranzuziehenden 
Berechnungsmethoden innerhalb der Festsetzung als nicht rechtssicher einzustufen ist. Ent
sprechend wäre eine Überplanung des kompletten Geltungsbereiches nach den Vorgaben 
der DIN 45691:2006-12 durchzuführen, um rechtsichere Festsetzungen von Emissionskon
tingenten Lek für alle kontingentierte Gewerbeflächen treffen zu können.
Schöpfen die bereits angesiedelten Betriebe die bisherigen FSP ihrer Flächen nicht aus, 
könnte eine neue Gliederung und Änderung der ursprünglich festgesetzten FSP den nötigen 
Freiraum für die neuen Gewerbeflächen schaffen.
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Postanschrift: Hausanschrift:  

LPBK M-V LPBK M-V Telefon:  +49 385 2070 -0 

Postfach Graf-Yorck-Straße 6 Telefax:  +49 385 2070 -2198 

   E-Mail: abteilung3@lpbk-mv.de 

19048 Schwerin 19061 Schwerin Internet: www.brand-kats-mv.de 

   Internet:  www.polizei.mvnet.de 

 
Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange 

 

BP Nr. 2 "Gewerbegebiet an der B 111" -Gemeinde Loddin 

Ihre Anfrage vom 12.04.2023; Ihr Zeichen:       
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
zu dem im Bezug stehenden Vorhaben baten Sie das Landesamt für zentrale Aufgaben und 
Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz Mecklenburg-Vorpommern (LPBK M-V) um 
Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange. 
 
Aufgrund des örtlich begrenzten Umfangs Ihrer Maßnahme und fehlender Landesrelevanz ist das 
LPBK M-V als obere Landesbehörde nicht zuständig. 
 
Bitte wenden Sie sich bezüglich der öffentlichen Belange Brand- und Katastrophenschutz an den 
als untere Verwaltungsstufe örtlich zuständigen Landkreis bzw. zuständige kreisfreie Stadt. 
 
Außerhalb der öffentlichen Belange wird darauf hingewiesen, dass in Mecklenburg-Vorpommern 
Munitionsfunde nicht auszuschließen sind. 
 
Gemäß § 52 LBauO ist der Bauherr für die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften 
verantwortlich. 
Insbesondere wird auf die allgemeinen Pflichten als Bauherr hingewiesen, Gefährdungen für auf 
der Baustelle arbeitende Personen so weit wie möglich auszuschließen. Dazu kann auch die 
Pflicht gehören, vor Baubeginn Erkundungen über eine mögliche Kampfmittelbelastung des 
Baufeldes einzuholen. 
 
Konkrete und aktuelle Angaben über die Kampfmittelbelastung (Kampfmittelbelastungsauskunft) 
der in Rede stehenden Fläche erhalten Sie gebührenpflichtig beim Munitionsbergungsdienst des 
LPBK M-V. 
 

Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik 
der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz 

Mecklenburg-Vorpommern 
Abteilung 3 

 

LPBK M-V, Postfach 19048 Schwerin  

 
Amt Usedom-Süd 
Markt 7 
17406 Usedom 
 

  

bearbeitet von: Frau Thiemann-Groß 

Telefon: 0385 / 2070-2800 

Telefax: 0385 / 2070-2198 

E-Mail: 458 

Aktenzeichen: LPBK-Abt3-TÖB-2126-2023 

Schwerin, 22. Mai 2023 
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Auf unserer Homepage www.brand-kats-mv.de finden Sie unter „Munitionsbergungsdienst“ das 
Antragsformular sowie ein Merkblatt über die notwendigen Angaben. 
Ein entsprechendes Auskunftsersuchen wird rechtzeitig vor Bauausführung empfohlen. 
 
Ich bitte Sie in Zukunft diese Hinweise zu beachten. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag 
 
 
 
gez. Cornelia Thiemann-Groß 
(elektronisch versandt, gültig ohne Unterschrift) 
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